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 Veröffentlicht am 24.06.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §288 Abs1 litd;

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Es nicht rechtswidrig, in der Begründung eines Bescheides auf die in einem anderen, dem Steuerp9ichtigen

zugegangenen Schriftstück dargestellte Begründung zu verweisen und diese damit zur eigenen zu erheben (Hinweis E

4. März 1987, 85/13/0195).
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